
3. Änderung der
Geschäftsordnung 

der Gemeindevertretung der Gemeinde Triglitz (GeschO)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Triglitz hat aufgrund des § 28 Abs. 2 Nr. 2
der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007
(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
18. Dezember 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 38], S.2) in ihrer Sitzung am 03.06.2021 folgende
3. Änderung der Geschäftsordnung beschlossen:

Artikel 1

§ 7 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Triglitz wird wie 
folgt geändert:

„(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen:
 
a) Eröffnung der Sitzung 

b) Feststellung der Beschlussfähigkeit

c) Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle
    Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung 

d) Mitteilungen des Vorsitzenden und des Amtsdirektors

e) Bericht des Amtsdirektors zum Bearbeitungsstand der Anfragen aus der
    vorangegangenen Sitzung

f) Feststellung der Tagesordnung

g) Einwohnerfragestunde

h) Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung 

i) Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung
 
j) Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2  BbgKVerf über eventuelle Einwendungen
   gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung

k) Mitteilungen des Vorsitzenden und des Amtsdirektors

l) Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung

m) Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

n) Schließung der Sitzung.“
 

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_38_2020.pdf
http://www.bravors.brandenburg.de/media_fast/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_I_19_2007.pdf
http://www.bravors.brandenburg.de/media_fast/land_bb_bravors_01.a.111.de/GVBl_I_19_2007.pdf


Artikel 2

§ 13 Abs. 4 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Triglitz wird wie
folgt geändert:

„(4) Der Entwurf der Niederschrift ist den Gemeindevertretern 20 Arbeitstage nach der 
jeweiligen Sitzung elektronisch zu übermitteln.
Die ausgefertigte Sitzungsniederschrift ist mit der Ladung zur nächsten Sitzung den 
Mitgliedern der Gemeindevertretung zuzuleiten.“

Artikel 3

Die 3. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Triglitz tritt
mit Wirkung ab dem 01.06.2021 in Kraft.

Putlitz, den    .   .2021

Siegel

Hergen Reker
Amtsdirektor


